
Merkblatt und Meldebogen des reichsinnenministeriums an die heil- und 
pflegeanstalten zu erfassung von patienten und heimbewohnern.

„EUTHANASIE-
AKTION T4“  

Vom reichsinnenministerium in Berlin werden ab 
Oktober 1939 Melde bogen an heime für geistig 
be hinderte und seelisch erkrankte Menschen im 
deut schen reich ver  schickt - beginnend im 
Südwesten und nordosten deutschlands. die von 
den Anstalten ausgefüllten Melde bogen werden  
von „ärztlichen Gutachtern” geprüft. diese setzen 
ein plus oder ein Minus.

plus für Tod, Minus für Leben.

die einrichtungen, die die Melde bogen erhalten, 
ahnen im Oktober 1939 meist nicht den zweck 
dieser erhebung.

 
die Mehrzahl der einrichtungen im südwest - und 
norddeutschen raum erledigen pflichtgemäß die 
vom reichsinnen ministerium gemachten Auflagen. 
nahezu reibungslos funktioniert die erfassung in 
den staatlichen heil- und pflege anstalten.

zu Opfern werden:
.  patienten und heimbewohner mit einge-

schränkter oder fehlender Arbeits fähigkeit 
. Langzeitpatienten 
. gerichtlich eingewiesene patienten 
. jüdische patienten sowie Sinti und roma

T4 – Gebäude in der 
Tiergartenstraße 4


